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Eine eigentümliche Berechtigung.
Auf dem Banne des links der Saar, unterhalb Merzig

gelegenen Ortes Schwemlingen, besaß der Kurfürst von Trier
eine Wiese, auf welcher der Abtei Mettlach die Berechtigung
zustand, einen Wagen Heu nach Willkür zu beladen und frei
abzuführen. Der nur mit zwei Pferden bespannte Wagen
mußte aber in einem Anzuge über den vor die Vorderräder
gelegten Wiesbaum gehen, widrigenfalls der ganze Wagen
mit Ladung und Gespann dem Kurfürsten gehörte.

Der Fastnachtsbraten der Mettlacher
Schöffen.

In Mettlach erhielten in früherer Zeit die Schöffen
für ihre Mühewaltungen kleine Entschädigungen. Für jede
Sitzung gab es zusammen zwei Sester Wein und acht Brote.
Auch mußte der Abt auf der Bannmühle jährlich ein Schwein
für die Schöfsen mästen lassen, wovon er das Schmalz, den
Kopf und die Läufer nehmen durfte: „von den überrenzigsten
Teil soll man“, wie ein Weißtum besagt, „Fastnachtsbraten
machen für die 19 Schöffen; Lehrmeyer und VBoten, um daß
sie gehorsam müssen sein einem Abt allzeit, wann ihm geliebt
oder gelegen ist, Recht zu sprechen.“

Die Schöffen sollten in Mettlach alle 14 Tage „Recht
sprechen““. Sollten sie einmal nicht zu einem Urteil kommen,
dann durften sie nicht gedrängt werden, binnen einem Jahr,
sechs Wochen und drei Tagen das Urteil zu fällen. Wurde
nach Ablauf dieser Frist das Urteil verlangt, dann mochte
der Abt die 19 Schöfsen zusammen in eine Kammer ein—
schließen und ihnen ein Sester Wein und vier Brote geben.
Da mußten sie das Urteil sprechen „nach ihrem besten Be—
dünken und Erfahrnis, auf daß sie aus der Kammer kamen.“

Ein probates Mittel, ein Urteil zu erlangen.

Kloster Mettlach.
Die Abtei Mettlach bestand von Ende des 7. Jahr—

hunderts bis 1802. Im 10. und 11. Jahrhundert besaß
Mettlach eine weltberühmte Klosterschule, so daß Schüler aus


